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Zahl: III-Friedhof 

 

Betreff: HEIMGEFALLENE GRABSTELLEN 

 

 

K U N D M A C H U N G 

 

Gemäß § 29 Abs. 3 des NÖ. Bestattungsgesetzes 2007, LGBl. 9480,werden die 

folgend angeführten Grabstellen als "Heimgefallen" kundgemacht: 

 

 

WALDFRIEDHOF 

 

Gruppe 12 FG, Nr. 42+42a Beerdigt Aloisia Posch 

 

BERGFRIEDHOF 

 

Gruppe 5, FG, Nr. 6 Beerdigt Hermine Postel 

Gruppe III, A.T. Nr. 223 Beerdigt Viktor Lenk 

 

 

Die bisherigen Benützungsberechtigten werden ersucht, das Grabdenkmal und die 

sonstigen Bauteile der als "Heimgefallen" gekennzeichneten Grabstellen binnen  

4 Monaten auf ihre eigenen Kosten aus dem Friedhof zu entfernen, andernfalls das 

Grabdenkmal und die sonstigen Bauteile nach Ablauf dieser Frist ohne Anspruch 

auf Entschädigung in das Eigentum der Stadtgemeinde Gloggnitz übergehen. Für 

den Abtransport des Grabdenkmales ist vorher eine Bewilligung der Bürgermeis-

terin einzuholen. 

  

 

  Die Bürgermeisterin: 

 

Anzuschlagen am: 3. 1. 2012  

Abzunehmen am:  4. 5. 2012   Irene Gölles eh. 

    Siegel: Stadtgemeinde Gloggnitz 

 


